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Vol lzug des Landesstraßengesetzes
Sondernutzungserlaubnis nach $ 41 LStrG zum Aufstellen von

Wahlplakaten ab dem 11.08.2013

Aufgrund der $$ 41, 47,48 und 49 des Landesstraßengesetzes in Verbindung mit $ 68 Abs. 2 der
Gemeindeordnung und $ 13 Landesgebührengesetz erteilen wir lhnen hiermit die jederzeit
widerrufliche

SON DERN UTZU NGS E RLAU BNIS
im öffentlichen Verkehrsraum der Verbandsgemeinde Landstuhl

Wahlplakate zur Bundestaqswahl am 22. September 2013 (Piratenpartei)

aufzustellen.

Wird eine frühere Plakatierung gewünscht, so ist hierfür ebenfalls eine Erlaubnis
erforderlich, füräie jedoch Gebühren erhoben werden

Wir bitten Sie, nachfolgende Grundsätze im Hinblick auf die Wahlwerbung für die
Bundestagswahl 2013 einzuhalten:

1. An Verkehrszeichen dürfen grundsätzlich keine Wahlplakate angebracht werden.
2. Wahlwerbung darf nicht über oder in erheblicher Höhe neben dem Verkehrsraum

angebracht werden, wie z.B. an den Außenseiten der Geländer von Brücken, die über
Straßen führen.

3. Wahlwerbung darf nicht so aufgestellt werden, dass dadurch Verkehrszeichen verdeckt
oder die notwendigen Sichtfelder, z.B. an Fußgängerüberwegen, Knotenpunkten,
Haltesichtweiten in engen Kurven etc., beeinträchtigt werden.

4. Da die lnnenflächen von Kreisverkehrsplätzen generell nicht dazu geeignet sind, als
Standorte für Plakatwerbung bei den Wahlen zu dienen, und die Vielzahl der Plakate in
einem Kreisverkehrsplatz zu Sichtbehinderungen, Ablenkungen, und damit zu


